
Satzung 
 
des Vereins zur Förderung des privaten Kindergartens Blatzheim als Trägerverein einer 
Tageseinrichtung für Kinder in Form einer Elterninitiative 

 
§ 1 Allgemeines 

 
1. Der Verein führt den Namen „Verein zur Förderung des privaten Kindergartens 

Blatzheim e. V. “.  
2. Der Verein hat seinen Sitz in Kerpen-Blatzheim. 
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
4. Der Verein kann sich Dachverbänden anschließen. 
5. Der Verein hat eine Geschäftsordnung. 

 
§ 2 Zweck 

 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 

Wohlfahrtszwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung 1977 (§§ 51.ffAO) in der jeweils gültigen Fassung. 
2. Zweck des Vereins ist die Förderung der sozialpädagogische Betreuung 
von Kindern. 
3. Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Errichtung 
und den Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder. 

 
§ 3 Selbstlosigkeit 

 
1. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 
2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. 
Die Mitglieder des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine 
Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins erhalten. 

3. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Aufhebung des Vereins 
keinen Anteil des Vereinsvermögens erhalten. 
4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

 
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die den 

Zweck des Vereins unterstützen möchte. 
Erziehungsberechtigte, deren Kinder die Tageseinrichtung des Verein besuchen 
werden, müssen Mitglied im Verein sein.  

2. Die Aufnahme eines Mitgliedes erfolgt durch schriftlichen Antrag an den 
Vorstand, der über den Aufnahmeantrag entscheidet. Der vorstand hat die 
Entscheidung über den Antrag dem Bewerber mitzuteilen. Ein ablehnender 
Bescheid ist nur bei ausdrücklicher Nachfrage zu begründen. 
3. Mit der Aufnahmebestätigung in den Verein erhält das Mitglied ein 
Exemplar der Vereinssatzung und der Geschäftsordnung für den Kindergarten. 

 



§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft endet: 
a) durch Tod 

b) durch Ausschluss 
c) durch Austritt aus dem Verein 
d) bei juristischen Personen durch deren Auflösung 

2. Der Vorstand kann ein Mitglied bei grober Verletzung der Mitgliedspflichten 
ausschließen, insbesondere wenn es Ansehen oder Zweckerfüllung des Vereins 
nachhaltig beeinträchtigt. Der Ausschluss ist dem Betreffenden schriftlich unter 
Angabe der Gründe mitzuteilen. 
Dem Mitglied muss vor Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. 
Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann 
innerhalb eines Monats nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt 
werden, über den die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. 

3. Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Quartalsende möglich. Er erfolgt durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 4 
Wochen. 
Eine Ausnahme bildet die Kündigung zum zweiten Quartalsende bei Schuleintritt. 
Diese Kündigung kann nur zum dritten Quartalsende erfolgen. 

 
§ 6 Mitgliedsbeiträge 

 
1. Es werden von den Mitgliedern Beiträge erhoben. Zur Finanzierung besonderer 

Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten des Vereins können 
Umlagen erhoben werden. 
2. Höhe und Fälligkeit von Beiträgen und Umlagen werden von der 
Mitgliederversammlung festgesetzt. 
3. Der Vorstand kann in besonderen Fällen Beiträge und Umlagen ganz 
oder teilweise erlassen oder stunden. 

 
§ 7 Organe 
 

Organe des Vereins sind: 
a) der Vorstand 

b) die Mitgliederversammlung 
 
§ 8 Vorstand 

 
1. Der Vorstand besteht aus: 

a) dem 1. Vorsitzenden 
b) dem 2. Vorsitzenden 
c) dem Kassenführer 
d) dem Schriftführer 
e) dem pädagogischen Beirat 
f) dem Pressereferenten 

 
Der/ die Leiter/in der Einrichtung kann als beratende Person hinzugezogen 
werden.  



Wählbar sind alle Mitglieder, sofern sie nicht zugleich Angestellte des Vereins 
sind. 

2. Die Vorstandsmitglieder im Sinne des § 26 BGB sind: der 1. und der 2. 
Vorsitzende, der Kassenführer sowie der Schriftführer. Sie vertreten den Verein 
gerichtlich und außergerichtlich. 
3. Je zwei Mitglieder des Vorstandes sind vertretungsberechtigt. Im 
Innenverhältnis sollen der stellvertretende Vorsitzende und die Beisitzer nur im 
Verhinderungsfall des Vorsitzenden tätig werde 

 
§ 9 Zuständigkeiten des Vorstandes 
 
Der Vorstand ist für die Förderung der laufenden Geschäfte des Vereins zuständig, 
soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen Organ übertragen sind. Aufgaben und 
Tätigkeitsmerkmale sind im Anhang der Geschäftsordnung eingehend beschrieben. 
 
 
§ 10 Wahl und Amtsdauer des Vorstandes 
 
1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren 

gewählt. Er bleibt bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Jedes 
Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur 
Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im 
Verein endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds. 
Um die Kontinuität der Vorstandsarbeit zu gewährleisten, steht jährlich jeweils 
der 2. Vorsitzende und der Kassenführer abwechselnd mit dem 1. Vorsitzenden 
und dem Schriftführer zur Neuwahl an. 

2.  Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die 
restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen. 
3.  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 seiner 
Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen. 

4. Die Wiederwahl eines Vorstandsmitglied ist möglich. 
 
§ 11 Die Mitgliederversammlung 

 
1. In der Mitgliederversammlung hat jede Mitgliedsfamilie eine Stimme. 
2. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

a) Genehmigung des Haushaltsplans für das nächste Geschäftsjahr; 
Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands; Entlastung des 
Vorstands. 
b) Festsetzung der Mitgliederbeiträge 
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands 
d) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die 
Auflösung des Vereins 
e) Wahl von 2 Kassenprüfern 
f) Verabschiedung einer Geschäftsordnung für den Kindergarten 

§ 12 Einberufung der Mitgliederversammlung 
 

Mindestens einmal im Jahr ist die ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Sie 
wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter 



Angabe der Tagesordnung einberufen. 
 
§ 13 Satzungsänderungen 

 
1. Für Satzungsänderungen ist eine ¾ Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder 

erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur 
abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung 
zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der 
bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden waren. 
2. Satzungsänderungen, die von Aufsichts- Gerichts- und Finanzbehörden aus 
formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. 
Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich 
mitgeteilt werden. 

 
§ 14 Beurkundung der Beschlüsse 

 
Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse sind 
schriftlich niederzulegen und von dem Versammlungsleiter und dem jeweiligen 
Protokollanten zu unterzeichnen. 
 
§ 15 Auflösung des Vereins 

 
1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer 

Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. 
2. Das nach Beendigung der Liquidation oder bei Änderung des Zweckes 
vorhandene Vermögen fällt an den Paritätischen Wohlfahrtsverband, der es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 
 
 
Kerpen-Blatzheim, den 14.06.1999 


